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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1995

Norm

StGB §92 Abs2

Rechtssatz

Bei der Gröblichkeit der P3ichtverletzung handelt es sich um ein objektives Tatbestandselement, das als normatives

Tatbestandskorrektiv dazu dient, Vernachlässigungen minderer Art und Schwere aus dem Unrechtsbereich

auszuscheiden. Persönliche (geistige oder körperliche) Eigenschaften des Täters haben daher als Kriterien der

Gröblichkeitsprüfung außer Betracht zu bleiben.
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